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Steuerermäßigung für Erneu-
erung einer Heizungsanlage 
nur nach Montage und voll-
ständiger Überweisung des 
Rechnungsbetrags

Das klagende Ehepaar hatte die Heizung des 
von ihnen bewohnten Einfamilienhauses im 
Jahr 2021 durch den Einbau eines neuen Gas-
brennwertheizkessels modernisiert. Die Kos-
ten für die Lieferung und die Montage des Kes-
sels beliefen sich auf über 8.000 Euro. In der 
Rechnung waren auch Kosten für Monteurs-
tunden und Fachhelferstunden enthalten. Seit 
März 2021 zahlten die Kläger gleichbleibende 
monatliche Raten in Höhe von 200 Euro auf 
den Rechnungsbetrag. Im Jahr 2021 wur-
den infolgedessen 2.000 Euro bezahlt. Das 
Finanzamt lehnte bei der Festsetzung der 
Einkommensteuer für das Jahr 2021 die von 
den Klägern beantragte Steuerermäßigung 
für energetische Maßnahmen ab. Erst mit 
Begleichung der letzten Rate im Jahr 2024 
komme diese in Betracht. 

Das Finanzgericht und der Bundesfinanzhof 
schlossen sich dieser Auffassung an. Die 
Steuerermäßigung für energetische Maß-
nahmen kann (gemäß § 35c EStG) nicht 
in A nspr uch genommen werden, bevor 
der Steuerpf lichtige den in der Rechnung 
über die förderungsfähige Maßnahme aus-
gewiesenen Betrag vollständig auf das Konto 
des Leistungserbringers gezahlt hat. Bevor 
die vollständige Begleichung der Rechnung 
nicht stattgefunden hat, liegt der geforderte 
Abschluss der Maßnahme nicht vor. Dar-
aus folgt weiter, dass auch die im Jahr 2021 
geleisteten Teilzahlungen nicht zu berück-
sichtigen sind. 

Hinweis: Der Bundesf inanzhof wies ab-
schließend darauf hin, dass im Streitjahr 2021 
eine Steuerermäßigung gemäß § 35a Abs. 3 
EStG für Handwerkerleistungen in Betracht 
kommt. Nach dieser Vorschrift werden aller-
dings nur die Arbeitskosten und nicht auch die 
Materialkosten begünstigt. Wenn die Steuer-
ermäßigung für Handwerkerleistungen in An-
spruch genommen wird, dann ist eine - zu-
sätzliche - Förderung auf der Grundlage des 
§ 35c EStG ausgeschlossen.

Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte: 
Tatsächlich benutzte länge-
re Fahrtstrecke als offen-
sichtlich verkehrsgünstigere 
Fahrstrecke

Eine Straßenverbindung ist dann als verkehrs-
günstiger als die kürzeste Verbindung zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte an-
zusehen, wenn der Arbeitnehmer eine andere 
- längere - Straßenverbindung nutzt und die 
Arbeitsstätte auf diese Weise trotz gelegent-
licher Verkehrsstörungen in der Regel schnel-
ler und pünktlicher erreicht. „Offensichtlich" 
verkehrsgünstiger ist die vom Arbeitnehmer 
gewählte Straßenverbindung dann, wenn ihre 
Vorteilhaftigkeit so auf der Hand liegt, dass 
sich auch ein unvoreingenommener, ver-

ständiger Verkehrsteilnehmer unter den ge-
gebenen Verkehrsverhältnissen für die Be-
nutzung der Strecke entschieden hätte. Dass 
bei extremen Stauverhältnissen die Umweg-
strecke auch mal verkehrsgünstiger und 
schneller sein kann, reicht insoweit nicht aus. 
So entschied das Niedersächsische Finanz-
gericht (Az. 9 K 117/21).

Krankheitsgründe können grundsätzlich gegen 
die Zumutbarkeit der Benutzung der kürzeren 
Fahrtstrecke sprechen. Die im Streitfall nicht 
weiter belegte erhöhte Unfallgefahr auf der 
kürzeren Fahrtstrecke sowie eine dargelegte 
Erforderlichkeit von planbaren Pausen wegen 
Rückenleidens bzw. Schwerbehinderung steht 
einer Unzumutbarkeit der Benutzung der kür-
zeren Fahrtstrecke jedenfalls dann nicht ent-
gegen, wenn der Kläger - wie hier - infolge 
eines Standortwechsels des Arbeitgebers in 
einem späteren Veranlagungszeitraum einen 
Großteil der streitbefangenen kürzeren Fahrt-
strecke später tatsächlich nutzte.

Bei Lieferung von Mieter-
strom zum Vorsteuerabzug 
berechtigt

Bei der Lieferung von Strom, den der Vermieter 
von Wohnraum über eine Photovoltaikanlage 
selbst erzeugt und an seine Mieter gegen Ent-
gelt abgibt, handelt es sich nicht um eine 
unselbstständige Nebenleistung der umsatz-
steuerfreien (langfristigen) Vermietung von 
Wohnraum, sondern um eine selbstständige 
umsatzsteuerpflichtige Leistung. Diese be-
rechtigt zum Vorsteuerabzug aus den Ein-
gangsleistungen, da kraft Gesetzes für den 
Mieter die Möglichkeit besteht, den Strom-
anbieter frei zu wählen, und die Stromlieferung 
getrennt und nach individuellem Verbrauch 
abgerechnet wird. So entschied der Bundes-
finanzhof (Az. XI R 8/21).

Der Vermieter sah die Stromerzeugung und 
die Lieferung an die Mieter jeweils als eigen-
ständige Leistung an, während das Finanz-
amt eine Gesamtleistung sah, nämlich die 
Vermietung einer Wohnung mit der dazu-
gehörigen Stromlieferung. 

Der  Gr u nd f ü r  d ie  gegente i l igen Au f-
fassungen lag selbstverständl ich dar in, 
dass der Vermieter den Vorsteuerabzug für 
die Photovoltaikanlage beanspruchte, wäh-
rend das Finanzamt dies ablehnte.

Der Bundesfinanzhof beurteilte diesen Fall 
insbesondere unter Berücksichtigung der hier-
für abgeschlossenen Verträge. Da der Strom-
lieferungsvertrag unabhängig vom Mietver-
trag über die Wohnräume bestand, handel-
te es sich nach seiner Auffassung um zwei 
verschiedene Leistungen. Die Vereinbarung 
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über die Stromlieferung war unabhängig vom 
Mietvertrag kündbar. Dies ergibt sich auch 
aus § 42a Abs. 2 des Gesetzes über die Elek-
trizitäts- und Gasversorgung (EnWG), in dem 
ein ausdrückliches Koppelungsverbot zwi-
schen dem Miet- und dem Energielieferungs-
vertrag enthalten ist. Die Mieter konnten daher 
unabhängig vom Mietver trag den Strom-
lieferungsvertrag kündigen und danach den 
Strom von einem anderen Anbieter beziehen. 

Forderungsverzicht zwischen 
Gesellschaftern einer GmbH 
ohne angemessenen Wert-
ausgleich als freigebige Zu-
wendung

Wenn Gesellschafter einer GmbH wirksam ver-
einbart haben, dass Leistungen in die Kapital-
rücklage gesellschafterbezogen zugeordnet 
werden, wird jedoch die Kapitalrücklage im 
Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung 
abweichend hiervon allen Gesellschaftern 
entsprechend ihren Beteiligungsquoten zu-
gerechnet, kann der Verzicht auf einen an-
gemessenen Wertausgleich durch den Ge-
sellschafter, der die Leistungen erbracht hat, 
eine freigebige Zuwendung zugunsten der Mit-
gesellschafter darstellen. So entschied der 
Bundesfinanzhof (Az. II R 40/21).

Im Streitfall wurde deutlich erkennbar, dass 
die hier von einer Familie getroffenen Ver-
einbarungen zwischen Fremden sicherlich 
nicht so zustande gekommen wären. In ver-
einfachter Form dargestellt, wurde hier das 
vom Vater in eine GmbH eingebrachte Ver-
mögen von rd. 5 Mio. Euro bei einer späteren 
Kapitalerhöhung der Gesellschaft zunächst 
mit je einem Drit tel jedem Gesellschafter 
zugerechnet und anschließend die Söhne zu 
einem Ausgleich des dadurch entstandenen 
Wertverlustes für den Vater verpflichtet. Der 
vereinbarte Ausgleich war nach Auffassung 
des Finanzamtes aber um rd. 1,2 Mio. Euro 
je Sohn zu gering bemessen worden. Diese 
Auswirkungen ergaben sich auch dadurch, 
dass sich das Vermögen der GmbH sich in 
der Zeit zwischen Einlage in die Gesellschaft 
durch den Vater und der folgenden Kapital-
erhöhung auf einen gemeinen Wert von rd. 
12 Mio. Euro erhöht hatte. Die Beteiligung 
des Vaters an der GmbH wurde durch die 
disquotale Kapitalerhöhung von 33,33 % auf 
nur noch 1,62 % verringert. Der Wertzuwachs 
des Vermögens der GmbH kann auch dadurch 
zustande gekommen sein, dass die Sachein-
lagen des Vaters im Zeitpunkt der Einlage 
einen höheren gemeinen Wert hatten als der 
vertragliche Einlagewert. Dies ändert aber 
nichts an dem Wert im Zeitpunkt der frei-
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THEMEN IN DIESER AUSGABE

Verlustverrechnungs-
beschränkungen bei 
Termingeschäften und Kapi-
taleinkünften verfassungs-
widrig

Verluste aus Termingeschäften dürfen nach 
dem Einkommensteuergesetz nur bis zu einer 
Grenze von 20.000 Euro pro Jahr verrechnet 
werden (§ 20 Abs. 6 Satz 5 EStG). Zudem 
dürfen Verluste aus Kapitaleinkünften (z. B. 
aus Aktien) nur mit Gewinnen aus Kapital-
einkünf ten verrechnet werden. Eine Ver-
rechnung mit anderen Einkünften ist also 
nicht erlaubt. Das ist nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs jedoch nicht gerechtfertigt 
und benachteilige besonders aktive Anleger. 
Darin liege eine Ungleichbehandlung und eine 
asymmetrische Besteuerung, die gegen das 
objektive Nettoprinzip verstoße und daher 
diese Verlustverrechnungsbeschränkungen 
bei Termingeschäften und Kapitaleinkünften 
verfassungswidrig mache (Az. VIII B 113/23). 

Der Bundesfinanzhof äußerte sich bereits 
mit Beschluss vom 17.11.2020 (Az. VIII R 
11/18) zur Verfassungsmäßigkeit der Ver-
lustverrechnungsbeschränkung für Aktien-
veräußerungsverluste. Auch diese Norm hielt 
der Bundesfinanzhof aufgrund des Verstoßes 
gegen Art. 3 GG für verfassungswidrig und 
legte die Frage dem Bundesverfassungs-
gericht vor (BundesVerfassungsgericht, an-
hängig unter Az. 2 BvL 3/21).

Aufwendungen für eine Feier 
anlässlich einer Arbeitneh-
mer-Verabschiedung können 
im überwiegenden betriebli-
chen Interesse des Arbeitge-
bers sein

Im vorl iegenden Streit fa l l entschied das 
Niedersächsische Finanzgericht, dass die 
Klägerin - ein Geldinstitut - zu Unrecht für 
die Lohnsteuer auf die Aufwendungen für eine 
Veranstaltung anlässlich der Verabschiedung 
ihres bisherigen Vorstandsvorsitzenden in 
Haftung genommen wurde. Die Veranstaltung 
fand in den Geschäftsräumen der Klägerin 
statt und wurde von dieser organisiert und 
finanziert, wobei auch der neue Vorstands-
vorsitzende vorgestel lt wurde. Der Lohn-
steueraußenprüfer hatte die Veranstaltung 
nicht als Betriebsveranstaltung anerkannt 
und die Kosten dem bisherigen Vorstands-
vorsitzenden als Arbeitslohn zugerechnet, da 
nicht alle Mitarbeiter eingeladen waren und 
die Aufwendungen die Freigrenze von 110 
Euro je Teilnehmer überschritten. Das Ge-
richt stellte jedoch fest, dass es sich um ein 
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Fest der Klägerin handelte, da die Gästeliste 
überwiegend nach geschäftlichen Gesichts-
punkten erstellt wurde und die Klägerin als 
Gastgeberin auftrat. Die Teilnahme privater 
Gäste des bisherigen Vorstandsvorsitzenden 
war nur in geringem Umfang erfolgt. Nach 
Auffassung des Gerichts war der Empfang 
im überwiegenden betrieblichen Interesse 
der Klägerin, da neben der Verabschiedung 
des bisherigen Vorstandsvorsitzenden auch 
die Einführung seines Nachfolgers stattfand.

Der Empfang stellt sich hier unter Berück-
sichtigung aller Umstände als betriebliche Ver-
anstaltung dar, und nur die auf den bisherigen 
Vorstandsvorsitzenden und seine Familien-
angehörigen entfallenden Aufwendungen sind 
als Arbeitslohn zu werten (Az. 8 K 66/22).

Hinweis: Die Verwaltungsauffassung, wonach 
die Aufwendungen bei Verabschiedungen von 
Arbeitnehmern insgesamt als Arbeitslohn zu 
behandeln sind, wenn sie die Freigrenze von 
110 Euro überschreiten, während bei Geburts-
tagsfeiern nur die auf den Arbeitnehmer und 
seine Gäste entfallenden Kosten als Arbeits-
lohn gelten, wurde vom Gericht als nicht sach-
gerecht verworfen.

Pauschalbesteuerung von 
Veranstaltungen die nicht al-
len Arbeitnehmer offenste-
hen

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat (Az. VI R 5/22) 
geklärt, ob der Pauschalsteuersatz von 25 % 
auf solche Veranstaltungen angewendet wer-
den darf, die zwar gesellschaftlichen Cha-
rakter haben, aber nicht a l len Betr iebs-
angehörigen of fensteht (hier: Vorstands- 
und Führungskräfte-Weihnachtsfeiern). Die 
Vorinstanz hatte dies abgelehnt. Der BFH 
hält es für die Anwendung der Pauschal-
besteuerung mit 25 % nicht für erforderlich, 
dass die Veranstaltung allen Arbeitnehmern 
offensteht. Werden z. B. nur leitende An-
gestellte zu einer Betriebsfeier eingeladen, 
kann diese Veranstaltung trotzdem steuer-
begünstigt mit 25 % pauschal besteuert wer-
den. Die zulässige Pauschalbesteuerung hat 
die Sozialversicherungsfreiheit zu Folge. Für 
den BFH ist es ausreichend, dass eine Ver-
anstaltung auf betrieblicher Ebene stattfindet 
und einen gesellschaftlichen Charakter hat, 
um die Pauschalbesteuerung in Anspruch neh-

men zu können. Die Voraussetzung, dass „die 
Teilnahme an der Betriebsveranstaltung allen 
Angehörigen des Betriebs oder eines Betriebs-
teils offensteht“ findet nur in Verbindung mit 
der Gewährung des Freibetrags in Höhe von 
110 Euro Anwendung.

H i nwei s :  Ü ber  den E nt sc he idu ngsf a l l 
(Führungskräfte) hinaus, stellt sich die Frage, 
ob auch andere Arten von Veranstaltungen 
mit eingeschränktem Teilnehmerkreis (z . 
B. Incentive-Veranstaltungen, Belohnungs-
essen) betroffen sind, was angenommen wer-
den kann. Aufgrund einer möglichen Breiten-
wirkung des BFH-Urteils bleibt abzuwarten, 
wie die Finanzverwaltung und ggf. auch die 
Spitzenverbände der Sozialversicherung auf 
die Entscheidung des BFH reagieren werden. 
Aufwendungen von mehr als 110 Euro je Be-
schäftigten für eine betriebliche Jubiläums-
feier sind nach einer aktuellen Entscheidung 
des Bundessozialgerichts als geldwerter Vor-
teil in der Sozialversicherung beitragspflichtig, 
wenn sie nicht mit der Entgeltabrechnung, 
sondern erst erheblich später pauschal ver-
steuert werden (Bundessozialgericht, Urteil 
v. 23.04.2024 - B 12 BA 3/22 R).

Verdeckte Gewinnausschüt-
tung: Irrtümliche Zuwendung 
und Veranlassung durch das 
Gesellschaftsverhältnis

Eine durch das Gesellschaftsverhältnis ver-
anlasste Vermögensverschiebung von einer 
Kapitalgesellschaft an einen Gesellschafter 
setzt einen Zuwendungswillen voraus. Ein 
solcher kann aufgrund eines Irrtums des Ge-
sellschafter-Geschäftsführers fehlen. Maß-
gebend ist nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs insoweit, ob der konkrete 
Gesellschafter-Geschäftsführer einem ent-
sprechenden Irrtum unterlegen ist, nicht hin-
gegen, ob einem ordentlich und gewissen-
haft handelnden Geschäftsleiter der Irrtum 
gleichfalls unterlaufen wäre (Az. I R 9/20).

Im Streitfall klagte eine GmbH, deren Stamm-
kapital durch die alleinige Gesellschafter-Ge-
schäftsführerin u. a. durch die Einbringung 
einer 100%-Beteiligung an einer weiteren 
GmbH erbracht werden sollte. Bei der ein-
zubringenden GmbH wurde eine Kapital-
erhöhung durchgeführ t , die im Ergebnis 
die Gesel lschaf ter-Geschäf tsführerin be-
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günstigte. Das beklagte Finanzamt sah hie-
rin eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) 
der Klägerin an ihre Gesellschafter-Geschäfts-
führerin. Die Klägerin machte geltend, dass 
die Zuwendung an die Gesellschafter-Ge-
schäftsführerin irrtümlich aufgrund eines Ver-
sehens bei der notariellen Beurkundung der 
Kapitalerhöhung erfolgt sei. Die Vorinstanz, 
das Finanzgericht, wies die Klage ab, weil 
einem ordentlichen und gewissenhaften Ge-
schäftsleiter der von der Klägerin dargelegte 
Irrtum nicht unterlaufen wäre.

Hinweis: Der Bundesfinanzhof stellte nun klar, 
dass es für die Frage, ob der für die Annahme 
einer vGA erforderliche Zuwendungswille vor-
liegt, allein auf die Person der konkreten Ge-
sellschafter-Geschäftsführerin ankommt.

Aufteilung des Kaufpreises 
für Eigentumswohnung auf 
Grund und Boden und Ge-
bäude - Anschaffungskosten 
für Besteuerung

Wenn eine Kaufpreisaufteilung im Kaufver-
trag vorgenommen wurde, sind diese verein-
barten und bezahlten Anschaffungskosten 
grundsätzlich auch der Besteuerung zugrunde 
zu legen. Eine Korrektur der von den Partei-
en getroffenen Aufteilung des Anschaffungs-
preises auf Grund und Boden und Gebäude 
ist laut Finanzgericht München lediglich ge-
boten, wenn sie die realen Wertverhältnisse in 
grundsätzlicher Weise verfehlt und wirtschaft-
lich nicht haltbar erscheint (Az. 12 K 861/19).

Eine Abweichung zwischen der vertraglich ver-
einbarten AfA(Absetzung für Abnutzung)-Be-
messungsgrundlage und der von einem Sach-
verständigengutachten ermittelten AfA-Be-
messungsgrundlage von weniger als 10 % 
ist unbeachtlich.

Hinweis: Da bei einem Grundstücksverkauf 
regelmäßig kein Sachverständigengutachten 
vorliegen dürfte, sollte zur streitvermeidenden 
Aufteilung auf die vom Bundesministerium 
der Finanzen angebotene Arbeitshilfe zur 
Aufteilung eines Gesamtkaufpreises zurück-
gegriffen werden (Bundesministerium der Fi-
nanzen - Aktualisiert: 26.03.2024; Stand vom 
März 2024).

Beteiligung an einer Ka-
pitalgesellschaft: Be-
rücksichtigung von 
Beteiligungsverlusten bei 
Gewinnermittlung nach Ein-
nahmen-Überschuss-Rech-
nung möglich

Die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, 
die zum notwendigen Betriebsvermögen eines 
Einzelgewerbetreibenden gehör t, verl ier t 
diese Zuordnung nicht dadurch, dass sich 
die Umstände ändern, die ihre Eigenschaft 
als notwendiges Betriebsvermögen begründet 
haben, sondern grundsätzlich erst dadurch, 
dass der Steuerpf lichtige sie aus dem Be-
triebsvermögen entnimmt. So entschied der 
Bundesfinanzhof (Az. X R 11/22).

leicht nachprüfbare Feststellung der Voraus-
setzungen für den Vorsteuerabzug ermög-
lichen sollen.

Im Streitfall waren diese Voraussetzungen für 
die Zahlung der Klägerin aufgrund der Rech-
nung vom 22.12.2010 vor Ausführung der Lie-
ferung der Photovoltaikanlage erfüllt. Die Leis-
tung der Zahlung (durch Überweisung) erfolg-
te mit Wertstellung vom 12.01.2011, mithin ca. 
drei Wochen nach Vertragsabschluss; diese 
Bezahlung wurde durch die Klägerin durch 
Vorlage eines Kontoauszugs nachgewiesen. 
Ferner war die Leistung aus Sicht des Er-
werbers, der Klägerin, nicht unsicher. Anhalts-
punkte, dass der Klägerin die zur Verurteilung 
wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs 
führenden Handlungen der verantwortlichen 
Personen, aufgrund derer die Lieferung der 
Photovoltaikanlage unterblieb, im Zeitpunkt 
der Zahlung bekannt waren, waren nicht er-
sichtlich. Auch eine Versagung des Vorsteuer-
abzugs wegen fahrlässiger Unkenntnis der 
Klägerin, dass die Bewirkung der Lieferung 
unsicher war, kam hier nicht in Betracht.

Zweifel an Verfassungsmä-
ßigkeit des Zinssatzes für 
die Erhebung von Zinsen bei 
Stundungen und Aussetzun-
gen von Steuerzahlungen - 
Einspruch einlegen!

Der Bundesf inanzhof hat dem Bundes-
ver fassungsger icht d ie Frage vorgeleg t , 
ob § 237 i. V. m. § 238 Abs. 1 Satz 1 Ab-
gabenordnung seit dem 01.01.2019 bis zum 
15.04.2021 insoweit mit dem Grundgesetz ver-
einbar ist, als der Zinsberechnung für die 
Zinsen bei Aussetzung der Vollziehung ein 
Zinssatz von 0,5 % pro Monat zugrunde ge-
legt wird (Az. VIII R 9/23).

Ein Steuerzahler sollte im Rahmen eines Aus-
setzungsverfahrens Zinsen in Höhe von mehr 
als 12.500 Euro bezahlen - entsprechend dem 
Zinssatz von 6 % pro Jahr. Diese Zinsen dür-
fen Finanzämter zwar grundsätzlich erheben, 
wenn Behörde und Steuerzahler über einen 
Sachverhalt uneins sind und der Vollzug des 
Steuerbescheids bis zur endgültigen Klärung 
durch ein Gericht ausgesetzt wird. Der Steuer-
zahler wehrte sich allerdings gegen die Höhe 
des Zinssatzes.

Auch nach der Zinsanpassung gelten bei 
Stundungen und Aussetzungen von Steuer-
zahlungen weiterhin 6 % Zinsen pro Jahr. 
Das Bundesverfassungsgericht könnte die 
Regelung aber bald kippen. Für Steuernach-
zahlungen und -erstattungen hat der Gesetz-
geber diesen Wert längst angepasst, nachdem 
das Bundesverfassungsgericht die Zinshöhe 
2021 als zu hoch beurteilt hat - auf nun 1,8 %.

Hinweis: Betroffene, denen das Finanzamt 6 
% Zinsen für eine Stundung oder Aussetzung 
in Rechnung gestellt hat, sollten über einen 
Einspruch gegen diesen Bescheid einlegen. 
Obwohl das Verfahren jetzt noch beim Bundes-
verfassungsgericht zur Entscheidung liegt, 
sollten Betroffene in einer ähnlichen Situa-
tion bereits aktiv werden. Gegen noch nicht 
bestandskräftige Bescheide kann es sich loh-
nen, mit Verweis auf das laufende Verfahren 
Einspruch einzulegen und das Ruhen des Ver-
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Der Verlust der Beteiligung an einer Kapital-
gesellschaft, die zum notwendigen Betriebs-
vermögen gehört, kann auch im Rahmen 
einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
gewinnmindernd berücksicht ig t werden 
(entsprechend § 4 Abs. 3 Satz 4 EStG). Für 
den Zeitpunkt und den Umfang des Betriebs-
ausgabenabzugs ist maßgeblich, wann und 
in welcher Höhe die für den Erwerb der Be-
teiligung aufgewendeten Mittel endgültig ver-
lorengegangen sind. Auf die Rechtsprechungs-
grundsätze zur Berücksichtigung eines Be-
teiligungsverlusts im Privatvermögen (§ 17 
Abs. 4 EStG) kann in diesem Zusammenhang 
nicht zurückgegriffen werden.

Bei einem Übergang vom Betriebsvermögens-
vergleich (§ 4 Abs. 1 EStG) zur Einnahmen-
Überschuss-Rechnung (§ 4 Abs. 3 EStG) ist im 
ersten Jahr nach dem Übergang (Übergangs-
jahr) ein Übergangsgewinn zu ermitteln. Feh-
ler bei der Ermittlung des Übergangsgewinns 
im Übergangsjahr könnten nur durch eine Än-
derung des Einkommensteuerbescheids für 
das Übergangsjahr korrigiert werden.

Veräußerung eines zum Pri-
vatvermögen gehörenden 
Grundstücks - Stundung der 
Kaufpreisforderung bei Ra-
tenzahlungsabrede als Ein-
räumung eines Darlehens

Die Stundung der Kaufpreisforderung aus der 
Veräußerung eines zum Privatvermögen ge-
hörenden Grundstücks im Wege einer Raten-
zahlungsabrede ist als Einräumung eines Dar-
lehens zu qualifizieren, welches zu Einkünften 
aus Kapitalvermögen (gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 
7 EstG) führen kann. Dies gilt auch dann, 
wenn die Vertragsparteien eine Verzinsung 
ausdrücklich ausgeschlossen haben. So ent-
schied das Schleswig-Holsteinische Finanz-
gericht (Az. 4 K 34/24).

Hinweis: Das Problem in derart gelagerten 
Fällen besteht nach diesem Urteil darin, dass 
die Ratenzahlungen (Kaufpreisraten) in einen 
Zins- und einen Tilgungsanteil aufzuteilen 
sind, was zu einem steuerpflichtigen Kapital-
er trag führ t. Die Entscheidung bestät ig t 
die ständige Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs.

Für letztlich tatsächlich nicht 
gelieferte Photovoltaikanlage 
Vorsteuerabzug aus einer An-
zahlungsrechnung

Das Finanzgericht München hatte zu ent-
scheiden, ob einer Steuerpflichtigen der Vor-
steuerabzug aus dem Erwerb einer wegen eines 
ihr gegenüber begangenen Anlagebetrugs tat-
sächlich nicht gelieferten Photovoltaikanlage 
zusteht (Az. 5 K 1017/20).

In einer Anzahlungsrechnung nach § 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 Satz 3 UStG - im Streitfall für die 
Lieferung einer letztlich tatsächlich nicht ge-
lieferten Photovoltaikanlage - muss kenntlich 
gemacht werden, dass über eine noch nicht 
ausgeführte Leistung abgerechnet wird, weil 
die Rechnungsangaben eine eindeutige und 
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fahrens zu beantragen. Dadurch wird der 
Steuerbescheid offengehalten und das Finanz-
amt kann nach Abschluss des Gerichtsver-
fahrens entsprechende Anpassungen vor-
nehmen. Die Entscheidung betrifft am Ende 
nicht nur Zinsen für Aussetzungen und Stun-
dungen, sondern auch solche für hinterzogene 
Steuern sowie Prozesszinsen auf Erstattungs-
beträge.

Änderung von Steuerbe-
scheid bei Grundstücksver-
äußerung zwischen einander 
nahestehenden Personen zu 
überhöhtem Kaufpreis

Das Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern 
hatte zu entscheiden, ob ein Grunderwerb-
steuerbescheid zugunsten der Klägerin ge-
ändert werden kann bzw. muss, um Überein-
stimmung mit einem inzwischen ergangenen 
Schenkungsteuerbescheid herzustel len, 
namentlich um eine gleichzeitige Besteuerung 
sowohl mit der Schenkungsteuer als auch mit 
der Grunderwerbsteuer zu vermeiden (Az. 1 
K 233/22).

Ein best immter Sachverhalt wird mehr-
fach berücksichtigt, wenn die Veräußerung 
eines Grundstücks zwischen einander nahe-
stehenden Personen zu einem überhöhten 
Kaufpreis sowohl in einem Grunderwerb-
steuerbescheid als auch in einem Schenkung-
steuerbescheid berücksichtigt wird.

Die Vereinbarung hinsichtlich des überhöhten 
Teilbetrags des Kaufpreises kann nur ent-
weder als freigebige Zuwendung oder als 
(Tei l-)Gegenleistung für das Grundstück 
bewertet werden, nicht dagegen als beides 
zugleich, denn freigebige Zuwendung und 
Gegenleistung schließen einander aus. Wenn 
sich die Vertragsparteien darüber einig sind, 
dass das verkaufte Grundstück einen Wert 
hatte, der erheblich unter dem im notariellen 
Vertrag genannten „Kaufpreis” lag, gehört der 
unangemessene Teil des vereinbarten Kauf-
preises nicht zur Gegenleistung im grund-
erwerbsteuerrechtlichen Sinne.

Der Anspruch auf Änderung der Grunderwerb-
steuerfestsetzung ergibt sich im Streitfall aus 
§ 174 Abs. 1 Satz 1 Abgabenordnung. Nach 
dieser Vorschrift ist ein fehlerhafter Steuer-
bescheid auf Antrag zu ändern, wenn ein be-
stimmter Sachverhalt in mehreren Steuer-
bescheiden zuungunsten eines oder mehre-
rer Steuerpflichtiger berücksichtigt worden 
ist, obwohl er nur einmal hätte berücksichtigt 
werden dürfen. Im Streitfall ist ein Sachver-
halt, der nur einmal hätte berücksichtigt wer-
den dürfen, mehrfach berücksichtigt worden. 
Der Grunderwerbsteuerbescheid erscheint als 
fehlerhaft. Der Grundsatz von Treu und Glau-
ben steht der Änderung nicht entgegen.

Koalitionsbruch - Wie geht es 
mit den laufenden Gesetzge-
bungsverfahren weiter?

Aufgrund der Ankündigung von Vertrauens-
frage und Neuwahlen stellt sich die Frage, 
wie es mit den laufenden Gesetzgebungsver-
fahren weitergeht. 

vom 17.07.2017 (BGBl. I S. 2575) wurde die 
Einführung einheitlicher gesamtdeutscher 
Rechengrößen festgelegt. Hierfür wurde in den 
vergangenen Jahren die Beitragsbemessungs-
grenze (Ost) und Bezugsgröße (Ost) schritt-
weise an die Höhe des jeweiligen Westwerts 
angepasst. Durch die jährlich vorgenommene 
Angleichung sind erstmals ab 01.01.2025 die 
Westwerte zu 100 % erreicht, sodass ab dem 
Jahr 2025 die bisherige Rechtskreistrennung 
(Ost/West) bei den Sozialversicherungsgrößen 
entfällt.

Für das Jahr 2024 beträgt die Beit rags-
bemessungsgrenze zur Renten- und Arbeits-
losenversicherung in den alten Bundesländern 
monatlich 7.550 Euro monatlich bzw. jährlich 
90.600 Euro (Jahr 2024). In den neuen Bundes-
ländern gilt für das Jahr 2024 eine geringere 
Beitragsbemessungsgrenze; sie beträgt jähr-
lich 89.400 Euro bzw. monatlich 7.450 Euro 
(Jahr 2024). Für das Jahr 2025 erhöht sich 
die Beitragsbemessungsgrenze zur Renten- 
und Arbeitslosenversicherung nun bundes-
weit einheitlich auf 8.050 Euro monatlich bzw. 
auf jährlich 96.600 Euro (Jahr 2025). In der 
knappschaftlichen Rentenversicherung wird 
die Beitragsbemessungsgrenze im Jahr 2025 
bundeseinheitlich 118.800 Euro jährlich bzw. 
9.900 Euro monatlich betragen.

Für den Bereich der Kranken- und Pflegver-
sicherung galt bereits vor 2025 eine einheit-
liche Beitragsbemessungsgrenze für das ge-
samte Bundesgebiet. Die Beitragsbemessungs-
grenze zur Kranken- und Pflegeversicherung 
2025 erhöht sich von bisher jährlich 62.100 
Euro bzw. monatlich 5.175 Euro (Jahr 2024) 
auf jährlich 66.150 Euro bzw. auf monatlich 
5.512,50 Euro (Jahr 2025).

Bei der Jahresarbeitsentgeltgrenze han-
delt es sich um die Entgeltgrenze, bei deren 
Überschreiten Arbeitnehmer aus der Ver-
sicherungspflicht in der Krankenversicherung 
ausscheiden und sich freiwillig oder privat 
krankenversichern können. Bereits seit dem 
Jahr 2003 gibt es eine allgemeine Jahres-
arbeitsentgeltgrenze und daneben eine be-
sondere Jahresarbeitsentgeltgrenze für be-
stimmte privat krankenversicherte Arbeit-
nehmer.

Die allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze 
2025 steigt von bisher 69.300 Euro (Jahr 2024) 
auf 73.800 Euro.

Für Arbeitnehmer, die bereits am 31.12.2002 
wegen des Überschreitens der Jahresarbeits-
entgeltgrenze krankenversicherungsfrei und 
bei einer privaten Krankenversicherung in 
einer substitut iven Krankenversicherung 
versichert waren, gilt die besondere Jahres-
arbeitsentgeltgrenze. Für diesen Personen-
kreis gilt eine niedrigere Versicherungspflicht-
grenze. Ab dem 01.01.2025 wird diese von 
bisher 62.100 Euro (Jahr 2024) auf 66.150 
Euro angehoben.

Die Bezugsgröße (§ 18 SGB IV) ist für ver-
schiedene Werte in der Sozialversicherung 
von Bedeutung. Die Bezugsgröße wirkt sich 
u. a. auf den Mindestbeitrag für freiwillige 
Mitglieder in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung, den Anspruch auf Familienver-
sicherung und der Beitragsberechnung von 
versicherungspf lichtigen Selbstständigen 
aus. Ab 01.01.2025 gilt nur noch eine bundes-
einheitliche Bezugsgröße i. H. von 3.745 Euro 
monatlich bzw. 44.940 Euro jährlich.

Nr. 4 | 2024

Der Bundestag hat am 18.10.2024 das Jahres-
steuergesetz 2024 (JStG 2024) in Form der Be-
schlussempfehlung des Finanzausschusses 
beschlossen. Der Finanzausschuss hat noch 
eine Vielzahl von Änderungen aufgenommen, 
wie die Streichung des im Regierungsentwurf 
vorgesehenen Mobilitätsbudgets.

Daneben wurde auch noch das Gesetz zur Frei-
stellung des steuerlichen Existenzminimums 
2024 vom Bundestag besch lossen. Der 
Bundesrat muss beiden Gesetzen zustimmen. 
Sie stehen auf der Tagesordnung des Bundes-
rats am 22.11.2024 und werden vermutlich 
„durchgehen“, da sich an den Mehrheitsver-
hältnissen im Bundesrat nichts geändert hat.

Das Bundeskabinett hat am 09.10.2024 final 
die „Verordnung zur Entlastung der Bürge-
rinnen und Bürger, der Wirtschaft sowie der 
Verwaltung von Bürokratie“ (Bürokratieent-
lastungsverordnung – BEV) beschlossen, die 
nach Zustimmung des Bundesrats das Büro-
kratieentlastungsgesetz (BEG IV) ergänzen 
soll. Auch diese Verordnung ist auf der Tages-
ordnung der Bundesratssitzung am 22.11.2024 
vorgesehen.

Das Steuerfortentwicklungsgesetz (SteFeG, 
ehemals JStG 2024 I I ) result ier t aus der 
Wachstumsinitiative der Bundesregierung. Es 
stand nicht auf der Tagesordnung des Bundes-
tags, da es bereits von der Tagesordnung des 
Finanzausschusses genommen worden war, in 
welchem die Beschlussfassung für 16.10.2024 
vorgesehen gewesen war. Das SteFeG ent-
hält u. a. die Bekämpfung der kalten Progres-
sion durch Anhebung der Grundfreibeträge 
in der Einkommensteuer. Es ist ebenfalls zu-
stimmungspflichtig. Eine neue Zeitplanung 
ist nicht bekannt.

Ob und welche Vorhaben aus der im Juli ver-
abredeten Wachstumsinitiative der Bundes-
regierung noch umgesetzt werden können, 
ist seit dem Koalitionsbruch am 06.11.2024 
unsicher.

Zum Gesetz zur Reform der steuerlich ge-
förderten privaten Altersvorsorge (Referenten-
entwurf vom 30.09.2024) fehlt der Regierungs-
entwurf. Ein weiterer Zeitplan ist bisher nicht 
bekannt.

Die neuen Rechengrößen zur 
Sozialversicherung 2025

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les (BMAS) hat die neuen Rechengrößen zur 
Sozialversicherung 2025 festgesetzt. Zudem 
wurde der Referentenentwurf zur Änderung 
der Sozialversicherungsentgeltverordnung 
bekannt gegeben, mit der die neuen Sach-
bezugswerte für 2025 festgelegt werden. Beide 
Verordnungen müssen durch den Bundesrat 
in der Sitzung am 22.11.2024 noch endgültig 
verabschiedet werden, mit Änderungen ist 
aber nicht zu rechnen.

Maßstab für die jährliche Fortschreibung 
der Sozialversicherungsrechengrößen stellt 
die Einkommensentwicklung des vorletzten 
Jahres dar. Für die Anhebung der Sozialver-
sicherungsrechengrößen 2025 wurde eine 
Lohnzuwachsrate von 6,44 % ermittelt. wo-
durch sich auch die Rechengrößen zur Sozial-
versicherung ab 01.01.2025 deutlich erhöhen.

Mit dem Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz 



gebigen Zuwendung gem. § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG, denn im Einlage-
zeitpunkt wurde entsprechend dem Gesellschaftsvertrag nur dem 
Vater die Kapitaleinlage zugerechnet. Zu diesem Zeitpunkt gab es 
noch keine freigebige Zuwendung.

Der Bundesfinanzhof begründet sein Urteil sehr ausführlich auch 
unter Verweis auf die gesellschaftsrechtliche Rechtslage und die 
Auffassung der Finanzverwaltung (R E 7.5 Abs. 11 S. 14 ErbStR 2019). 
Auch das für eine Steuerpflicht notwendige subjektive Bewusstsein 
einer Schenkung gem. § 7 ErbStG sieht der Bundesfinanzhof hier 
als erfüllt an. Den Beteiligten war klar, dass die Kapitalerhöhung 
durch die Söhne beim Vater eine Wertminderung seines Anteils zur 
Folge hatte. Dafür wurde auch ausdrücklich ein auszugleichender 
Wert festgestellt. Dass dieser unrichtig berechnet wurde, ändert 
daran nichts, denn auf die Kenntnis über die genaue Höhe der Zu-
wendung komme es nicht an.

Referentenentwurf eines E-Fuels-only-Ge-
setzes

Das Bundesfinanzministerium hat am 08.10.2024 den Referenten-
entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Behandlung von lediglich 
mit E-Fuels betreibbaren Kraftfahrzeugen (E-Fuels-only-Gesetz) ver-
öffentlicht. Demnach sollen die für Elektro- und extern aufladbare 
Hybridelektrofahrzeuge bestehenden Sonderregelungen für z. B. 
Dienstwagenbesteuerung, Kfz-Steuer und Hinzurechnung von Miet-
zinsen und Leasingraten auch auf E-Fuels-Fahrzeuge ausgeweitet 
werden. Der Großteil der Regelungen gilt erst ab 2030.

Entwurf einer Bürokratieentlastungsverord-
nung 

Die Bundesregierung hat am 09.10.2024 den vom Bundesminister 
der Justiz vorgelegten Entwurf einer Bürokratieentlastungsver-
ordnung beschlossen. Die Verordnung ist Teil des Meseberger Ent-
lastungspakets und ergänzt das Bürokratieentlastungsgesetz IV.

Insgesamt umfasst die Verordnung 32 Rechtsänderungen, deren 
jährliche Entlastung für die Wirtschaft sich auf rund 420 Millio-
nen Euro beläuft. Die Beiträge stammen aus mehreren Bundes-
ministerien. Das Bundesministerium der Justiz hat die Vorschläge 
koordiniert und zusammengeführt.

Die Einzelmaßnahmen lassen sich folgenden Schwerpunkten zu-
ordnen:

	Maßnahmen	zur	Förderung	der	Digitalisierung,

	Abbau	von	Anzeige-	und	Mitteilungspflichten,

	weitere	Verfahrenserleichterungen	und	Rechtsbereinigung.

Die Verordnung zur Entlastung der Bürger, der Wirtschaft sowie 
der Verwaltung von Bürokratie wird nun dem Bundesrat zugeleitet.

 

Schreiben des Bundesministeriums für Fi-
nanzen zur E-Rechnung veröffentlicht

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat am 15.10.2024 
das Schreiben "Ausstellung von Rechnungen nach § 14 UstG - 
Einführung der obligatorischen elektronischen Rechnung bei Um-
sätzen zwischen inländischen Unternehmern ab dem 01.01.2025" 
veröffentlicht. Darin erläutert es die zur E-Rechnung getroffenen Re-
gelungen des Wachstumschancengesetzes und geht auf besondere 
Fragestellungen zur E-Rechnung ein. Im Wesentlichen ist das finale 
BMF-Schreiben inhaltsgleich mit dem im Juni 2024 veröffentlichten 
Entwurf. Neu hinzugekommen sind konkretisierende Erläuterungen.

Die nachfolgenden Punkte fassen die wichtigsten Aspekte zur Ein-
führung der verpflichtenden elektronischen Rechnungen (B2B) zu-
sammen:

1. Die gesetzlichen Pflichten zur Rechnungsausstellung werden durch 
das Wachstumschancengesetz umfassend neu formuliert und inhalt-
lich angepasst.

2. Ab dem 01.01.2025 ist für alle Unternehmensgrößen verpflichtend 
die Möglichkeit zum Empfang einer elektronischen Rechnung als 
strukturierter Datensatz bei inländischen B2B-Leistungen sicher-
zustellen.

3. Ab dem 01.01.2028 ist für alle Unternehmen verpflichtend eine 
elektronische Rechnung als strukturierter Datensatz bei inländischen 

B2B-Leistungen auszustellen.

4. Die elektronische Rechnung muss in einem strukturierten elekt-
ronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen werden 
und eine elektronische Verarbeitung ermöglichen.

5. Die Verpflichtung zur elektronischen Rechnungsausstellung be-
steht für Leistungen eines Unternehmers an einen anderen Unter-
nehmer im Inland (B2B).

6. Die Verpflichtung zur elektronischen Rechnungsausstellung be-
steht auch im Falle der Abrechnung durch eine Gutschrift, wenn 
die Rechnung durch den Leistungsempfänger ausgestellt wird.

7. Die EU-Norm für elektronische Rechnungsausstellung gemäß der 
Richtlinie 2014/55/EU legt die inhaltlichen Anforderungen an das 
strukturierte Format einer elektronischen Rechnung fest.

8. Die Einführung der verpflichtenden elektronischen Rechnungs-
ausstellung dient der Bekämpfung von Umsatzsteuerbetrug und 
der Effizienzsteigerung in Unternehmen.

9. Die Einführung der E-Rechnung B2B bildet die Voraussetzung 
für die Einführung einer Verpflichtung zur transaktionsbezogenen 
Meldung von Umsätzen im B2B-Bereich durch Unternehmer an ein 
bundeseinheitliches IT-System der Verwaltung.

Steuerberatungskosten sind für die Ermitt-
lung des Veräußerungsgewinns zu berück-
sichtigen

Steuerberatungskosten, die im Zusammenhang mit der Ermittlung 
eines nach § 17 EStG steuerpflichtigen Veräußerungsgewinns an-
gefallen sind, sind Veräußerungskosten im Sinne von § 17 Abs. 2 
Satz 1 EStG und mindern daher den steuerpflichtigen Veräußerungs-
gewinn. So entschied das Hessische Finanzgericht (Az. 10 K 1208/23).

Das Gericht ist zur Überzeugung gelangt, dass es sich bei den gel-
tend gemachten Aufwendungen um Veräußerungskosten im Sinne 
von § 17 Abs. 2 Satz 1 EStG handelt. Laut der vorgelegten Rechnung 
des Steuerberaters stellten die geltend gemachten Aufwendungen 
Gebühren für die Ermittlung der Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
(Ermittlung des Überschusses der Betriebseinnahmen über die Be-
triebsausgaben, § 25 Abs. 1 StBVV) nebst anteiligen Auslagen dar, 
die als einkünftebezogene Steuerberatungskosten gewinnmindernd 
zu berücksichtigen seien.

Die streitgegenständlichen Steuerberatungskosten seien durch den 
Veräußerungsvorgang veranlasst, da das „auslösende Moment“ 
für die Entstehung dieser Aufwendungen in dem Veräußerungs-
vorgang selbst bestehe.

Gegen die Entscheidung des Hessischen Finanzgerichts wurde Re-
vision eingelegt, welche beim Bundesfinanzhof (Az. IX R 12/24) 
offen ist.

Teilweise Schenkung einer Immobilie ist 
kein privates Veräußerungsgeschäft

Teilentgeltliche Übertragungen von Immobilien im Wege der vor-
weggenommenen Erbfolge unterhalb der historischen Anschaffungs-
kosten sind keine tatbestandlichen Veräußerungen im Sinne des 
§ 23 EStG (Az. 3 K 36/24). Somit ist nach Auffassung des Nieder-
sächsischen Finanzgerichts die Betrachtung der Finanzverwaltung, 
dass bei solchen teilentgeltlichen Übertragungen wie im Streit-
fall rechnerisch für den Übertragenden ein privater Veräußerungs-
gewinn entstehen könnte, unzutreffend. Vor allem besteht in sol-
chen Fällen kein Anlass, eine Aufteilung des einheitlichen Über-
tragungsvertrages im Wege der vorweggenommenen Erbfolge in 
einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil anhand des Ver-
kehrswertes vorzunehmen.

Gegen die Entscheidung wurde Revision eingelegt, welche beim 
Bundesfinanzhof (Az. IX R 17/24) offen ist.

Begünstigungsvorschriften für den Erwerb 
eines Kommanditanteils bei Erbschaftsteuer 
anwendbar

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass die Begünstigungs-
vorschriften der §§ 13a, 13b und 13c ErbStG a. F. für den Erwerb 
eines Kommanditanteils auch dann anwendbar sind, wenn dieser 



im Rahmen einer Erbauseinandersetzung erfolgt (Az. II R 12/21).

Entscheidend ist, dass ein innerer Zusammenhang zwischen dem 
Vermögenstransfer und der Erbauseinandersetzung besteht. 

Im vorliegenden Fall war dieser gegeben, da der Kläger bereits zu 
80 % an der Kommanditgesellschaft beteiligt war und weitere 10 % 
geerbt hatte. Zudem wurde die Steuervergünstigung für ein Wohn-
grundstück und ein Familienheim anerkannt, obwohl die Frist von 
sechs Monaten überschritten wurde.

Der BFH stellte klar, dass es keine zeitliche Begrenzung für den 
Begünstigungstransfer gibt, solange die Erbauseinandersetzung 
auf einem konsistenten Willen basiert und kein anderer Beschluss 
vorliegt.

Die Entscheidung hat Auswirkungen auf die Praxis, da sie zeigt, 
dass die Finanzverwaltung ihre Richtlinien anpassen muss.

Bei entgegenstehenden Steuerbescheiden ist ein Einspruch oder 
eine Sprungklage zu empfehlen.

Hinweis: Es bleibt jetzt abzuwarten, wann die Finanzverwaltung 
die Änderung der ErbStH nach diesem Urteil vornimmt. Bei da-
gegen verstoßenden Steuerbescheiden ist ein Einspruch oder eine 
Sprungklage dringend zu empfehlen.

Finanzamt kann Berichtigung des Vorsteu-
erabzugs aus Anzahlung bei nicht ausge-
führter Lieferung verlangen

Der Besteller, der vor Ausführung der Lieferung eine Anzahlung 
geleistet hat, hat den Vorsteuerabzug zu berichtigen, wenn die be-
stellte Lieferung nicht ausgeführt wird. So entschied das Sächsi-
sche Finanzgericht (Az. 8 K 1202/22).

Der Höhe nach hat die Berichtigung so zu erfolgen, dass der Be-
trag des endgültig vorgenommenen Vorsteuerabzugs demjenigen 
entspricht, zu dessen Vornahme der Steuerpf lichtige berechtigt 
gewesen wäre, wenn die Änderung ursprünglich berücksichtigt 
worden wäre.

Es wurde die Revision zum Bundesfinanzhof eingelegt (Az. XI R 
31/23). Dieser muss nun klären, ob die Zahlung aus einer Anzahlungs-
bürgschaft als Rückzahlung der Anzahlung i. S. d. § 17 Abs. 2 Satz 
2 UStG anzusehen ist, und ob die Berichtigung der Vorsteuer des 
Unternehmers erst dann verlangt werden kann, wenn auch die Um-
satzsteuer an ihn zurückgezahlt worden ist.

Art und Weise der Aufzeichnungen zur Ge-
winnermittlung ist eine Tatsache - Korrek-
tur bestandskräftiger Steuerbescheide nach 
Außenprüfung zulässig

Die Art und Weise, in der ein Steuerpf lichtiger, der seinen Ge-
winn durch Einnahmenüberschussrechnung ermittelt, seine Auf-
zeichnungen geführt hat, ist eine Tatsache (§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO), 
die - wird sie dem Finanzamt nachträglich bekannt - zur Korrektur 
eines bestandskräftigen Einkommensteuerbescheids führen kann. 
So entschied der Bundesfinanzhof (Az. III R 14/22).

In den Jahren 2013 und 2014 ermittelte der Kläger, ein Einzel-
unternehmer, seinen Gewinn im Wege der Einnahmenüberschuss-
rechnung (§ 4 Abs. 3 EStG). Das Finanzamt veranlagte ihn zunächst 
erklärungsgemäß und ohne Vorbehalt der Nachprüfung. Eine spä-
tere Außenprüfung beanstandete die Aufzeichnungen des Klägers 
als formell mangelhaft und führte zu einer Hinzuschätzung. Das 
Finanzamt änderte daraufhin die bestandskräftigen Einkommen-
steuerbescheide der Streitjahre 2013 und 2014. Dies sei auch ver-
fahrensrechtlich zulässig, da im Rahmen der Außenprüfung nach-
träglich steuererhöhende Tatsachen bekannt geworden seien (§ 173 
Abs. 1 Nr. 1 AO).

Dem folgte der Bundesfinanzhof im Grundsatz. § 173 Abs. 1 Nr. 1 
AO lasse eine Änderung bestandskräftiger Steuerbescheide nicht 
nur dann zu, wenn sicher feststeht, dass der Steuerpflichtige Be-
triebseinnahmen nicht aufgezeichnet hat. Auch die Art und Weise, 
in der der Steuerpflichtige seine Aufzeichnungen geführt hat, ist 
eine Tatsache im Sinne des § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO. 

Dies gilt für Aufzeichnungen über den Wareneingang (§ 143 AO) eben-
so wie für sonstige Aufzeichnungen oder die übrige Belegsammlung 
eines Steuerpflichtigen, der seinen Gewinn durch Einnahmenüber-

schussrechnung ermittelt, auch wenn die Einnahmenüberschuss-
rechnung § 4 Abs. 3 EStG keine Verpflichtung zur förmlichen Auf-
zeichnung der Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben vorsieht.

Hinweis: Darüber, ob im Streitfall eine Änderung der bestands-
kräftigen Steuerbescheide gemäß § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO zulässig 
war, konnte der Bundesfinanzhof allerdings - mangels hinreichender 
Feststellungen des Finanzgerichts zur Rechtserheblichkeit - nicht 
abschließend entscheiden. Die Tatsache, ob und wie der Steuer-
pflichtige seine Bareinnahmen aufgezeichnet hat, ist rechtserheb-
lich, wenn das Finanzamt bei deren vollständiger Kenntnis be-
reits im Zeitpunkt der Veranlagung zur Schätzung befugt gewesen 
wäre und deswegen eine höhere Steuer festgesetzt hätte. Da eine 
Schätzungsbefugnis des Finanzamts in bestimmten Fällen auch 
bei (lediglich) formellen Mängeln der Aufzeichnungen über Barein-
nahmen besteht, muss das Finanzgericht im zweiten Rechtsgang 
prüfen, ob die Unterlagen des Klägers Mängel aufwiesen, die zur 
Hinzuschätzung von Betriebseinnahmen führen.

Vergabe der Wirtschafts-Identifikations-
nummer ab November 2024

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) hat darüber informiert, 
dass die Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) stufenweise 
ohne Antragstellung ab November 2024 zugeteilt werden soll. Sie 
wird entweder im Wege der Öffentlichen Mitteilung oder über das 
ELSTER-Benutzerkonto vergeben.

Die W-IdNr. gilt auch als bundeseinheitliche Wirtschaftsnummer 
nach dem Unternehmensbasisdatenregistergesetz. Umfangreiche 
Informationen sowie FAQs finden Sie auf der Homepage des BZSt 
(https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Identifikationsnummern/
Wirtschafts-Identifikationsnummer/FAQ/faq_widnr.html).

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 21.08.2024 
den Regierungsentwurf einer Verordnung zur Vergabe steuerlicher 
Wirtschafts-Identifikationsnummern (Wirtschafts-Identifikations-
nummer-Verordnung - WIdV) auf seiner Internetseite (https://www.
bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_
Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturpe-
riode/2024-06-28-WIdV/2-Regierungsentwurf.pdf?__blob=publica-
tionFile&v=2) veröffentlicht. Es handelt sich um eine zustimmungs-
pflichtige Rechtsverordnung, weswegen der Bundesrat noch be-
teiligt werden muss. Frühestmöglicher Zeitpunkt wäre hierfür die 
Sitzung des Bundesrats am 27.11.2024.

Freiberufler: Zuordnung einer 
Leasingsonderzahlung zu den jährlichen 
Gesamtaufwendungen für betriebliche 
Fahrten

Der Bundesfinanzhof hatte zu entscheiden, ob ein Gestaltungsmiss-
brauch vorliegt, wenn ein Freiberufler, der seinen Gewinn durch Ein-
nahmen-Überschussrechnung ermittelt, die Leasingsonderzahlung 
in einen Zeitraum mit vorübergehend außergewöhnlich hoher beruf-
licher Nutzung des Pkw verlagert (Az. VIII R 1/21).

Zur Ermit t lung der jährl ichen Gesamtaufwendungen für be-
tr iebliche Fahrten im Rahmen einer Nutzungseinlage ist eine 
Leasingsonderzahlung, die für ein teilweise betrieblich genutztes 
Fahrzeug aufgewendet wird, den einzelnen Veranlagungszeiträumen 
während der Laufzeit des Leasingvertrags unabhängig vom Abfluss 
im Rahmen einer wertenden Betrachtung zuzuordnen. Der Anteil 
der Leasingsonderzahlung an den jährlichen Gesamtaufwendungen 
für die betrieblichen Fahrten eines Jahres ist danach kumulativ 
aus dem Verhältnis der betrieblich gefahrenen Kilometer zu den 
Gesamtkilometern des jeweiligen Jahres und zeitanteilig nach dem 
Verhältnis der im jeweiligen Jahr liegenden vollen Monate und der 
Laufzeit des Leasingvertrags zu bestimmen. Dies gilt jedenfalls 
dann, wenn die Leasingsonderzahlung dazu dient, die monatlichen 
Leasingraten während des Vertragszeitraums zu mindern.

Einem anteiligen Abzug der Leasingsonderzahlung als Betriebs-
ausgabe und als Werbungskosten steht bei einer gemischten Ver-
anlassung durch die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, aus Ver-
mietung und Verpachtung und durch reine Privatfahrten außerhalb 
der steuerlichen Erwerbssphäre auch § 12 Nr. 1 Satz 2 EStG nicht 
entgegen, da es sich bei der Leasingsonderzahlung um eine an-
hand ihrer beruflichen und privaten Anteile trennbare Aufwendung 
handele.



Steuerbilanzielle Rückstellung für Alters-
freizeit

Für die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Gewährung von Alters-
freizeit (von zwei Tagen pro Jahr der Betriebszugehörigkeit), die 
unter den Bedingungen einer mindestens zehnjährigen Betriebs-
zugehörigkeit des Arbeitsnehmers sowie der Vollendung dessen 60. 
Lebensjahres steht, ist lt. Bundesfinanzhof eine Rückstellung für 
ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden (Az. IV R 22/22).

Streitig war die steuerliche Berücksichtigungsfähigkeit einer Rück-
stellung für Altersfreizeit. Ein Unternehmen gewährte ihren älte-
ren Beschäftigten neben ihrem vertraglichen Jahresurlaub einen 
zusätzlichen jährlichen Anspruch auf bezahlte Altersfreizeit von 
zwei Tagen pro Jahr der Betriebszugehörigkeit. Voraussetzung für 
den Erhalt war eine Betriebszugehörigkeit von mehr als zehn Jah-
ren und das Überschreiten der Altersgrenze von 60 Jahren. Das 
beklagte Finanzamt lehnte die steuermindernde Berücksichtigung 
der hierfür gebildeten Rückstellung ab. Die Voraussetzungen einer 
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten seien nicht erfüllt.

Bereits das Finanzgericht Köln hatte zu Gunsten des Unternehmens 
entschieden. Die Richter des Bundesfinanzhofs wiesen die Revision 
des Finanzamts zurück. Sie sahen einen Leistungsüberhang der 
Arbeitnehmer in der langjährigen Zugehörigkeit zum Unternehmen 
und damit eine bereits am Bilanzstichtag bestehende Verpflichtung 
des Unternehmens. Der für die Rückstellungsbildung notwendige 
Erfüllungsrückstand ist auch an den wirtschaftlichen Gegeben-
heiten zu messen. Die Bilanzierungsgrundsätze gelten auch für 
Dauerschuldverhältnisse und damit - wie im Streitfall - für Arbeits-
verhältnisse. Auch wenn im Streitfall noch nicht bei allen Arbeit-
nehmern beide Bedingungen für die Altersfreizeit erfüllt waren, ist 
die zukünftige Verpflichtung hinreichend wahrscheinlich.

Hinweis: In der Handelsbilanz sind Rückstellungen für ungewisse 
Verbindlichkeiten zu bilden. Das handelsrechtliche Passivierungs-
gebot für Rückstellungen für Verbindlichkeiten gehört zu den Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung und gilt nach § 5 Abs. 1 Satz 
1 EStG auch für die Steuerbilanz.

Bewirtung eigener Arbeitnehmer - „Ge-
schäftliche” Veranlassung von Bewirtungs-
kosten?

Eine „geschäftliche” Veranlassung fehlt vor allem dann, wenn ein 
Unternehmen seine eigenen Arbeitnehmer bewirtet. Nur derjenige 
Bewirtungsaufwand, der betrieblich veranlasst ist, aber auf die 
eigenen Arbeitnehmer entfällt, ist deswegen nicht in seiner Abzugs-
fähigkeit begrenzt. So entschied das Finanzgericht Berlin-Branden-
burg (Az. 6 K 6089/20).

Die Abzugsbeschränkung (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG) erfasst auch 
Veranstaltungen, bei denen neben Dritten (Geschäftspartner, Kun-
den etc.) auch eigene Arbeitnehmer des Unternehmens teilnehmen. 
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG ist auch dann anzuwenden, wenn die 
Verköstigung in einen anderen betrieblichen Vorgang eingebunden 
und diesem gegenüber untergeordnet ist.

Keine Steuerbarkeit von Innenleistungen 
bei Organschaft

Der Europäische Gerichtshof hat auf Vorlage des Bundesfinanzhofs 
entschieden, dass Innenumsätze zwischen Organträgern und Or-
ganen im Sinne des Umsatzsteuergesetzes nicht umsatzsteuerbar 
sind und nicht gegen Unionsrecht verstoßen.

Hinweis: Mit dieser Entscheidung ist eine langjährige Rechtsunsicher-
heit beseitigt. Es gilt festzustellen, dass Lieferungen/sonstige Leis-
tungen innerhalb des Organkreises auch dann nicht steuerbare 
Innenumsätze sind, wenn steuerfreie Ausgangsumsätze vorliegen. 

Durch die Entscheidung ist auch die Frage geklärt, ob für Liefe-
rungen/sonstige Leistungen innerhalb des Organkreises ordnungs-
gemäße Rechnungen notwendig sind. Diese Frage stellte sich, um 
bei einer gegenteiligen Entscheidung (Versagung der Nichtsteuer-
barkeit) umsatzsteuerliche Nachteile (keine Anrechnung der Vor-
steuer) zu vermeiden.

Fazit: Für Lieferungen/sonstige Leistungen innerhalb des Organ-

kreises sind keine ordnungsgemäßen Rechnungen im umsatzsteuer-
lichen Sinne zwingend geboten.




